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Vier und ſechzigſte Sitzung .
| Karhsruhe , den A . Januar 1823 .

*

w :
Gegenwaͤrtig :

Die bisher erſchienenen Mitglieder , mit Ausnahme :

Sr . Hoheit , des Durchlauchtigſten Praͤſidenten , Herrn

Markgrafen Wilhelm zu Baden ,

Ihrer Hoheiten , der Herren Markgrafen Leopold und

Maximilian zu Baden ,

Sr . Durchlaucht , des Herrn Fuͤrſten von Fuͤrſtenberg ,

der Herren Staatsminiſter , Frhrn . v. Berſtett und

v. Berkheim ,

des Herrn Generallieutnants v. Schaͤffer ,

des Herrn Staatsraths Baumgaͤrtner ,

des Frhrn . v. Gemmingen⸗ Steinegg und

des Hofraths v. Rotteck .

Weiter anweſend :

die Herrn Regierungscommiſſaͤre , Staatsrath Frhr .

v. Sens burg und Staatsrath v . Gulat .

Unter dem Borfik

deg zweyten Vicepraͤſidenten Staatsraths Frhren .
v. Baden .
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420 Protokoll der Erſten Kammer .

Das Protokoll der ſieben und acht und fuͤnfzigſten Si⸗

i | gung wurde verlefen , und nach einigen fogleich berid i
9

|
fihtigten Bemerfungen genehmigt ,

iRi T
Bey der Stelle des verleſenen Protokolls , welche

W den Streit
wegen deg Åber vie Gemeindeordnung ge -

—9— faßten difinitiven Beſchluſſes betraf , bemerkte der geh.
i Hofrath Zachariaͤ , daß dieſer ſonderbare Streit aus

( H , einem Mißverſtaͤndniſſe entſtanden ſeyn moͤge. Man

habe die beſchloſſene Abſtimmung uͤber die Redaction
des ganzen Geſetzentwurfs leicht mit einer Abſtimmung
uͤber den Geſetzentwurf im Ganzen verwechſeln koͤnnen .

—
Der Vicepraͤfident legte ein Schreiben des Hof⸗

i rath v. Rotted vor , worin derfelbe fein Mugbteiben |

W in der heutigen Sitzung entſchuldigt ;
i !

Beylagee Ziffer 155 . ( ungedruckt )
ſodann eine Mittheilung der zweyten Kammer in Be —

Wig
;

treff deg von Derfelben angenommenen Gefegentwurfg
—— wegen Uebernahme der Bezirksſchulden auf die Amor⸗
Aig i tiſationskaſſe ;
Mi

Bepwlage Bifer 156 . ( ungedrudiys
Unterbeylage zu Ziffer 156 .

Eoi mu poni Bae LO Luhi
i Diefe Mittheilung in einer Borberaibung in

|
Betrachtung au ziehen .

Bon dem Vicepraͤſidenten aufgefordert , be -
gruͤndeteder Bisthumsverweſer Frhr . v . Wefſſenberg
ſeinen Antrag auf Freylaſſung der Candidaten der Theo⸗
logie von der Milizpflichtigkeit , wie folgt :

—90 Hochverehrteſte Herrn !
Hii Durch Ihre Commiſſion úber das Conferiptiong -
l i j geſetz , deren Mitglied ich zu feyn die Ehre habe , bin
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ih yeranlaft , im Wege der Motion auf die fernere

Freybelaſſung der Schuͤler der Theologie , oder der Can⸗

didaten des geiſtlichen Standes von den Folgen der

Kriegsdienſtpflichtigkeit den Antrag zu machen .

Die Kriegsdienſtpflichtigkeit gehoͤrt allerdings zu

den allgemeinen Staatslaſten , von welchen nach ſtaats⸗

rechtlichen Grundſaͤtzen keine Befreyung Statt findet

Indeſſen enthaͤlt doch der §. 23 . reſpective 25 . des

Geſetzentwurfs einige Abweichungen von der Strenge

diefer Grundſaͤtze , und er ſetzt mehrere Ausnahmen feſt ,

die nicht auf Rechtsverhaͤltniſſen beruhen , ſondern nur

durch Gruͤnde der Humanitaͤt zum Beſten der Familien

empfohlen werden .

Fuͤr meinen Antrag fuͤhren aͤhnliche Gruͤnde das

Wort . Ein Hauptgrund fùr ihn liegt in der Unyerein

barlichfeit deg militårifchen Berufs mit dem geiſtlichen ;

ein anderer liegt in dem Beduͤrfniſſe der kirchlichen

Geſellſchaften , und dem Intereſſe der Geſammtheit , ſich

einer hinreichenden Anzahl von Religionsdienern nie —

mals beraubt zu ſehen .

Daß die Candidaten des geiſtlichen Standes bisher

uͤberall von der Kriegspflichtigkeit ausgenommen waren ,

will ich nur als bekannte Thatſache hier anfuͤhren .

Aber mehr , als zu keiner fruͤhern Zeit , wuͤrde die

Zuruͤcknahme dieſer Befreyung dermalen empfindlich

ſeyn , wo ein Zuſammenfluß von Umſtaͤnden die aͤußern

Reize des geiſtlichen Standes vermindert , und deſſen

Michten erſchwert , und wo insbeſondere in der katho⸗

liſchen Kirche ein fortwaͤhrender Mangel an Individuen ,

die dem geiſtlichen Berufe ſich widmen , es bereits un —

moͤglich macht , aller Orten dem Bedarf der Seelſorge
gehoͤrig vorzuſe hen. Sollten unter ſolchen Verhaͤltniſſen
die Antriche zum Antritt eines ſo nothwendigen Berufs
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nicht eher vermehrt als vermindert , oder doch wenig —

ſtens jeder neue Abhaltungsgrund entfernt gehalten wer —

den ? Dieſer Beruf verlangt bekanntlich eine ganz ei —

gene , ſorgſame Ausbildung , und vieljaͤhrige Vorbe⸗

reitung , die mit bedeutendem Aufwand , ſey es nun
auf Koſten der Eltern oder der Stiftungen , oder auch
des Staats , verbunden iſt . Wie abſchreckend waͤre es

nun , wenn die Candidaten beſtaͤndig in Gefahr ſtuͤnden ,

durch Einberufung zum Kriegsdienſt der Fruͤchte ihrer ,
ſo viele Studien , Zeit und Geld erheiſchenden , Vor —

ber eitung verluſtig gemacht und aus ihrer Laufbahn ge -
tifen zu werden ! Mit dem Wefen jedér andern Art
von Beruf , wenn er auh geleprte Gtudien erfor -
dert , ift eine zeitliche Ausuͤbung des Kriegsdienſtes
noch eher vertraͤglich , als mit dem Geiſtlichen . Die

Waffen des Kriegers aber und die des Geiſtlichen ſind
eben ſo weſentlich verſchieden , als die Intereſſen , welche
ſie zu vertheidigen und zu befoͤrdern berufen ſtnd , und
es waͤre gewiß ſehr unerwuůnſcht , wenn die geraͤuſch —
volle Lebensart des Kriegslagers auf diejenigen Einfluß
erhielte , die an der Schwelle eines Berufs ſtehen , in

welchem ſie durch Liebe in Wort und That die menſch⸗

lichen Leidenſchaften bekaͤmpfen und beſchwichtigen ſol⸗
len , nach der Lehre desjenigen , der als der Sanft -
muth grofeg Vorbild fih gezeigt , umd defen Reid

nicht it von diefer Welt , — Man Éónnte zwar einwen —⸗

den : daß es dem Candidaten des geiſtlichen Standes ,
wie jedem Andern frey ſtehe , wenn das Loos ihn trifft ,
einen Erſatzmann zu ſtellen . Allein zu dem aͤchten Sinn

fuͤr den geiſtlichen Beruf geſellt ſich nur zu oft der

gaͤnzliche Mangel an zeitlichem Vermögen , oder dieſes
wird doch durch die Vorbereitung zum Beruf ſo erſchoͤpft,
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Eine andere Einwendung moͤchte von der Beforg -
niß hergenommen werden : durch die Befrehung von

der Kriegspflichtigkeit werde der Reiz zum Eintritt in

den geiſtlichen Stand zu ſehr vermehrt . Den Ungrund
dieſer Beſorgniß bewirkt aber ſchon die Erfahrung der

neueſten Zeit , in welcher die bisher beſtandene Befrey —

ung der Schuͤler der Theologie kein Hinzudraͤngen in

den geiſtlichen Stand hervorgebracht hat . Hingegen

wuͤrde die Aufhebung der Freybelaſſung allerdings zu

den Gruͤnden , welche heut zu Tage vom geiſtlichen

Stand abhaälten , noch einen neuen , nicht unwichtigen,
hinzufuͤgen .

Damit jedoch jedem moͤglichen Mißbrauche vorge —

beugt werde , erkenne ich es fuͤr zweckmaͤßig , daß feſt⸗

geſetzt werde : wenn ein Candidat in der Folge die

theologiſchen Studien verlaſſen oder den geiſtlichen

Beruf nicht antreten wuͤrde , ſo ſoll er in die Kriegs⸗

pflichtigkeit ſo zuruͤckfallen , als ob er nie Davon be -

freyt geweſen waͤre .

Die dargeſtellten Verhaͤltniſſen duͤrften , wie ich hoffe ,

meinen Antrag auf fermere Freybelafung der Schuͤler

der Theologie von der Kriegspflichtigkeit hinlaͤnglich

rechtfertigen , und ich bin uͤberzeugt , daß dieſe Hugs

nahme den Beyfall unſeres frommgeſinnten Volks er⸗

halten werde .

Uebrigens ſey es mir erlaubt , in Ruͤckſicht auf die

Beſchaffenheit des Gegenſtandes , von dem es ſich han —

delt , und der beſchraͤnkten Zeit , die unſern Arbei —

ten geſteckt iſt , den Wunſch auszudruͤcken , die hohe

Kammer moͤchte mit Abkuͤrzung der Form meine Motion

vorerſt an die Commiſſion in Betreff des Conſeriptions⸗

geſetzes zur Begutachtung uͤberweiſen .
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Der Frhr . v. Falkenſtein , der Praͤlat Hebel
und der geh . Hofrath Zach ariaͤ unterſtuͤtzten den An —

trag , und die Kammer

beſchloß
einhelligs mit Zuſtimmung der Regierungscommiſſion

denſelben in abgekuͤrzter Form an die Commiſſion
uͤber das Conſcriptionsgeſetz zur Begutachtung zu

verweiſen .

Vom hohen Praͤſidium aufgefordert , erſtatteten

Se . Durchlaucht , der Herr Fuͤrſt v. Loͤwenſtein ,
den Commiſſionsbericht uͤber die Mittheilung der zweyten
Kammer wegen Befoͤrderung der inlaͤndiſchen Schweins—
zucht und Abſchaffung des Blutzehntens ;

Beplage Ziffer 157.
Die Digcuffion wurde auf die nåchfte Sitzung feſt⸗

geſetzt.
Der Tagesordnung zufolge wurde hierauf die Dis —

cufſion uͤber den zweyten Commiſſtonsbericht wegen
Befoͤrſterung der Privatwaldungen eroͤffnet .

Der

—

bey welchem die Commiſſton nichts erinnert hatte , wur⸗
de einhellig angenommen .

Art . II .

Der Frhr . v. Gemmingen - Preſteneck wieder —

holt kuͤrzlich die im Commiſſionsberichte enthaltenen
Bemerkungen .

Frhr . v. Tuͤrkheim : Ich erlaube mir , den Hrne
Landoberjaͤgermeiſter zu fragen , welchen Werth die Re —

gierung auf den Satz a. dieſes Artikels legen könne ?

Man iſt bey den Verhandlungen im Jahre 1820 von

ÅA

Ua

t

—

y

et

O

a

ap

zyù

aata



—
Vier und ſechzigſte Sitzung vom MA. Jan . 435

An⸗ der Anſicht ausgegangen , den Holzhieb zum eige⸗
nen Gebrauch deßwegen von aller laͤſtigen Controle frey⸗

zulaſſen , weil man annahm , dieſer eigene Hausbedarf
der Eigenthuͤmer koͤnne nicht von ſolchem Umfange ſeyn ,

ion um eine aͤngſtliche Aufſicht in forſtpolizeylicher Hinſicht

zu noͤthig zu machen . Es iſt aber beſonders fuͤr die Ei⸗

genthuͤmer kleiner Waldungen oft beſchwerlich , wenn

|
fie får jedes unbedeutende Stå , Nuy - oder Brenn -

ten | bolg die Anzeige bey Der Forfbehörde madhen måfen ,

und es kann dabey leicht ohne Abſicht etwas uͤberſehen

ew ] werden . Wenn dieg gefchieht , und die Anzeige ver -

as⸗ geſſen wird , ſo muß der Eigenthuͤmer dafuͤr geſtraft

werden , oder es waͤre eine Luͤcke in dem Geſetz . Bey

folchen låftigen Formen würde aber får den . Holzhieb

eſt⸗ zum eigenen Gebrauch nichts gewonnen , und die ver —

heißene Freylaſſung deſſelben durch die beygefügten

E Befeyrånfungen wieder fo gut wie aufgehoben .

o

4 Rege Com . L. D J . M. v. Kettner : Die Rez

gierung legt blog darum einen Werth auf diefen Arti -

kel , weil durch die Darin angeordneten controlirenden

Magregeln auh revel in andern Waldungen einiger -
wF

maßen verhuͤtet werden koͤnnen . Wenn 3. B . das

Holzbeduͤrfniß fuͤr einen Waldeigenthuͤmer 4 Klafter

waͤre, der Foͤrſter aber denſelben eine groͤßere Anzahl

Ez Riafter nach Haufe führen fieht , fo fann dieg die

en Spur zur Entdeckung eines Frevels in einer fremden

Waldung geben . Uebrigens verurſacht dieſe Anzeige
ſeines Holzbeduͤrfniſſes dem Waldeigenthuͤmer keine

Muͤhe und keine Koſten , er kann dieſelbe gelegentlich

machen,

Mo Irhr . v. Tuͤrkheim : Wer einen Holzdiebſtahl in

Protokolle der Erſten Kammer . Ar Bd. 28
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fremdem Wald durch den Holzhieb in ſeinem eigenen

Wald maskiren will , wird ſchon ſo klug ſeyn , den

letztern um ſo viel hoͤher anzugeben , daß das , was er

anderwaͤrts zu nehmen gedenkt , ſchon darunter begrif⸗

fen iſt . Durch die Verpflichtung zur Anzeige wird

man alſo dieſe dankbare Abſicht nicht erſchweren .

Ueberhaupt , ſo haͤufig auch Waldfrevel ſind , ſo

werden ſie doch in der Regel nur im Kleinen veruͤbt ,

und durch Controlirung der Waldbeſitzer wird man

denſelben nicht auf die Spur kommen . Maßregeln

dieſer Art bey allen analogen Faͤllen angewendet , wuͤr—

den offenbar zu weit fuͤhren , und es waͤre im Grund⸗

ſatz das Naͤmliche , als wenn man die Privaten anhal⸗

ten wollte , jeden Kreuzer Geld , welchen ſie einnehmen ,

anzuzeigen , um durch einen Kaſſenſturz erheben zu koͤn⸗

nen , ob ſie kein geſtohlenes Geld beſitzen .

Se . Durchlaucht , der Herr Fuͤrſt v. Loͤwenſtein ,

glauben , daß die Waldbenutzung nicht aus demſelben

Geſichtspuncte betrachtet werden duͤrfe , wie die Be

nugung anderer Güter . Denn ein Wald fey , wenn

er einmal verwmåftet worden , niht fo leicht wieder at

erſetzen . Die vorgeſchlagene Controlirung gereichte zu —

gleich zum Vortheile des Waldbeſitzers , da ſie die

Devaſtation verhindern . Dieſe koͤnne auh nah und

nach geſchehen .

Reg . Com . L. O. J . M. v. Kettner haͤlt dieß

ebenfalls fuͤr wichtig , hebt aber noch als weitern Grund

fuͤr den Artikel den Fall aus , daß , wenn der Eigen⸗

thuͤmer wirklich nur ſeinen Bedarf im Walde hole ,

ein Anderer aber ipm das . Doppelte feple , durch die
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Anzeige der Görfer aber auf die Spur fommen fònne ,

den Frevler zu entdecken .

Srhr . v. Gemmingen - Preſteneck erklaͤrt : wie

auch die Commiſſion gewuͤnſcht habe , daß es bey dem

Beſchluß der Kammer vom Jahr 1820 bliebe ; wie

dieſelbe aber , da die Regierungscommiſſion einen be —

ſondern Werth auf die im Artikel beſtimmte Controle

geſetzt habe , die im Bericht vorgeſchlagene Modification

fuͤr hinreichend halte , daß naͤmlich die Anzeige des

Holzbeduͤrfniſſes noch nachgeholt werden koͤnne .

Frhr . v. Türkheim : Durch die in die ſem Arti⸗

kel angeordnete beſchwerliche Anzeige wird der ganze

Zweck des Artikels J. wieder aufgehoben , und beſſer

waͤre es , die dort ausgeſprochene Befreyung wieder

aufzuheben . „ Denn auf was gruͤndet ſich der Unter⸗

ſchied , welchen man zwiſchen Hausgebrauch und Ver⸗

kauf gemacht hat ? — Man hat angenommen , daß der

erſte von ſo geringer Bedeutung ſeye , daß die Zwecke

der Forſtwirthſchaft fuͤr das Ganze dadurch nicht ge⸗

faͤhrdet werden koͤnnen , und eben dadurch wuͤrde auch

bey der ſtrengſten Befoͤrſterung dem Eigenthuͤmer die

Faͤllung zum eigenen Hausgebrauch nicht verſagt wer —⸗

den . Was man daher nachlaſſen wollte , war blos die

Laͤſtigkeit der Formen , und dieſe muß man daher nicht

auf eine andere Weiſe wieder einfuͤhren , ſonſt iſt nichts

gewoͤnnen .

Frhr . v. Weſſenberg : In Hinſicht des Art . H.

bin ich gang mit dem Herrn Staatsrath von Tuͤrkheim

einverſtanden . Ich glaube , daß ſeine Beſtimmungen

den der Art . L einraͤumt , im Weſent⸗

28 *
den Vortheil ,
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lihen aufheben : Ciner Menge von Chifanen if hier

ein meiteg Feld geoͤffnet , die dem Privatwaldbeſitzer
das Recht in Hinſicht des eigenen Holzverbrauchs viel⸗

fach verkuͤmmern koͤnnen . Wegen der Moͤglichkeit von

Freveln kann nicht zum Voraus geſtraft werden , ſon⸗
dern kommen wirkliche Frevel zum Vorſchein , ſo fallen

ſie unter die geſetzlichen Strafen . Dieß ſcheint mir

hinreichend , um dergleichen Freveln entgegen zu wirken .

Zachariaͤ : Obwohl nur der erſte Satz des Artikels

zur Berathung ausgeſtellt iſt , ſo erlaube ich mir doch ,

mih úber den ganzen Artikel zu verbreiten , da ich ei —

nen Antrag auf Verwerfung des Artikels uͤberhaupt

hinzuzufuͤgen gedenke .

Ich bin keineswegs gemeint , auf das zuruͤckzukom⸗

men , was ich zu einer andern Zeit gegen eine jede

Befoͤrſterung der Privatwaldungen geſagt habe . Die

allgemeine Frage iſt durch einen fruͤhern Beſchluß der

Kammer abgethan . Nur Eins ſey mir erlaubt , hinzu —
zufuͤgen , damit es nicht ſcheine , als ob ich die Meis

nung derer , die in dieſer Beziehung meine Gegner
waren , die gebuͤhrende Beachtung verweigert haͤtte.

Der urſpruͤngliche Rechtsgrund des Eigenthums
an Grund und Boden ſcheint mir der zu ſeyn , daß
ohne Eigenthum die Menſchen ſich nicht entſchließen
wuͤrden , die Arbeit auf das Land zu verwenden , durch

welche die Erzeugungskraft , und die Erzeugniſſe des

Bodens ſo bedeutend vermehrt werden koͤnnen . Dieſer

Rechtsgrund aber iſt entweder ſchlechthin nicht , oder

doch nicht in demſelben Grade auf das Eigenthum an

Waldungen anwendbar . Der Waldboden bringt ſein

Erzeugniß hervor , ohne daf hierzu Kunſt und Pfiege
der Menſchen ſonderlich erfordert wuͤrde . Der Wald⸗

tk
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boden alſo iſt nicht , ſo wie andere Grundſtuͤcke , im

Eigenthum der Einzelnen . An dem Waldboden konnte

ſich der Staat einen Theil des Eigenthums vorbehal —⸗

P
ten , und er mufte eg thun , er mufte namentlih

das Cigenthum der Einzelnen - an Waldungen einer

Befoͤrſterung unterwerfen ; damit dem Gemeinweſen ,

n alſo auch den kommenden Geſchlechtern , ein genugſa⸗

t mer Borrath von diefem , fo langſam erwachſenden

l Erzeugniſſe zugeſichert wuͤrde . Auf dieſer Schlußfolge

ſcheint mir die Meinung der Gegner zu beruhen .

$ Dagegen erfenne ih zwar die Borderfåge an , aber

p
die Schlußfolge muß ich in Zweifel ziehen . Wenn auch

pa ] dag Eigenthum an Waldungen niht fon V on Rechts⸗

wegen ſo vollkommen iſt , wie das Eigenthum an

andern Sachen , ſo ſoll man es doch durch das urkund⸗

liche Recht zu einem ſchlechthin vollkommenen Eigen⸗

— thum erheben , damit der Einzelne gereizt werde , Muͤhe

£ und Sorgfalt auf den Waldboden gu verwenden , unb

e ihn ſo deſto eintraͤglicher zu machen .

t | Doh ih fehbre zu dem vorliegenden Artikel zu⸗

| råd . Goviel fann moht niht gelåugnet werden , daf

i⸗ er das Eigenthum an Waldungen in einer Beziehung

r beſchraͤnkt , in welcher es am billigſten auf Freyheit

| Anſpruch machen koͤnnte . So viet if ferner gewiß ,

daß er mit den Beſchluͤſſen der Kammer vom Jahr

1820 geradezu im Widerſpruch ſteht , und ich darf

die hochverehrliche Verſammlung nicht erſt darauf

aufmerkfam machen , wie wichtig es ſey , daß ſie ſich

ſelbſt treu bleibe .

Zweh Vorſchriften dieſes Artikels ſtehen noch uͤber⸗

dieß beſondere Erinnerungen entgegen .

Schon ſind gegen die unter dem Buchſtaben a.

enthaltene Vorſchrift von dem Herrn Staatsrath , Irhrnu .

v. Tuͤrkheim , ſehr triftige Gruͤnde aufgeſtellt worden .

Ich fuͤge hinzu , daf der Landmann am leichteſten einer
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bloßen Foͤrmlichkeit vergißt , daß er auch dadurch in

Schaden und Strafe fommen Fónnte , dag der Orts -

vorſtand unterlaſſen
hatte, die gefehene Meldung niez

derzuſchreiben .
Doch die bey weitem groͤßten Bedenklichkeiten

ſcheinen mir der Vorſchrift des Artikels entgegenzu —
ſtehen , durch welche die Eigenthuͤmer bey der Benu —

tzung ihrer Waldungen zu den Beduͤrfniſſen der Wirth —
ſchaft an die Beobachtung des Geſetzes vom Jahre
1810 gebunden werden ,

Eine ſolche Freyheit iſt ſchlimmer , als die bis⸗

herigen Beſchraͤnkungen . Das Geſetz vom Jahr 1810

enthaͤlt ſo viele Regeln ; es enthaͤlt ferner ſolche
Regeln , welche ſelbſt der gebildete Forſtmann in An—⸗

wendung zu bringen ſchwierig finden duͤrfte . ( Der
Redner erlaͤutert dieß durch ein Beyſpiel, ) daß man
den einfachen Landmann den groͤßten Verlegenheiten
und Unannehmlichkeiten ausſetzt , wenn man ibn per

pflichtet , fih bey der Benugung feines Waldes , die

ibm doh freygegeben ift , nach einem folhen Gefege
zu richten . Ich will zwar den Forſtbehoͤrden auf keine

Weiſe zu nahe treten , aber waͤre ich ſelbſt ein Forf
beamter , ſo wuͤrde das vorliegende Geſetz weder meine

erſte , noch meine letzte Liebe ſeyn . Duͤrfte es alſo
befremden , wenn das Geſetz , ſo wie es gefaßt iſt ,
die Waldeigenthuͤner in ſchwerere Verantwortung
braͤchte ?

Aber noch mehr ! Die in Frage ſtehende Vor —

ſchrift verſetzt den Waldeigenthuͤmer , der Holz zu ſei —
nem eigenen Beduͤrfniſſe ſchlaͤgt, fogar ineine nach -
theiligere Lage , alg - die ift , in melher fih der Wald -

eigenthuͤmmer , der Holz zum Verkaufe ſchlaͤgt , befin⸗
det . Der Erſtere kann ohne eine vorlaͤufige Anzeige
bey der Forſtbehoͤrde Holz ſchlagen; er iſt alſo der

Gefahr ausgeſetzt , ung ew arnt in eine Strafe zu
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verfallen . Dieſer Gefahr iſt dagegen der Letztere uͤber —

hoben ; denn ihm wird das zu ſchlagende Holz von den

Forſtbedienten angewieſen . Waͤre ich Eigenthuͤmer

cines Woldes , ſo wuͤrde mich das Geſetz , ſo wie es

liegt , veranlaſſen , die Forſtbehoͤrde zu bitten , mich

nach wie vor zu befoͤrſtern .

Ich beſorge nicht die Einwendung zu hoͤren ,

dag das Geſetz , wenn auch ſeiner Faſſung nach ſtreng ,

dennoch in der Vollziehung ſich mildern werde . Streng

iſt das Recht der katoliſchen Kirche , deſto milder die

Vollziehung ; ſo bringt - eó der Geiſt der Verfaſſung

dieſer Kirche mit ſich . Aber in einer Verfaſſung , wie

die unſrige iſt , ſollte jedes Geſetz mild , und ſtreng

die Vollziehung ſeyn .

Ich ſchließe daher mit dem Antrage , den gan —

zen Artikel zu ſtreichen . Sollte dieſer Antrag nicht

die Zuſtimmung der Kammer erhalten , fo trete iQ

zuvoͤrderſt dem wegen der Weglaſſang des Satzes a.

gethanen Vorſchlage bey , und richte ſodann weiter

meinen Antrag dahin , auh in dem Sage b. die

Stelle zu ſtreichen , welche ſich auf das Geſetz vom

Jahr 1810 bezieht .

Reg . Com . L, O . J M . V Kettner : Wenn

der erfe Befhluf der Hohen Kammer dapin gebt ,

den Privatwaldeigenthuͤmer, ſo lange er bey feinem

eigenen : Bedarf ſtehen bleibt , von dem Zwang der

Befoͤrſterung zu entbinden , ſo iſt ſein Zweck durch den

Entwurf der hohen Regierung erreicht . Uebrigens hat

der Walde genthamer nichts zu thun , als die Anzeige

ſeines Beduͤrfniſſes zu machen , und eine Form zu

beobachten , welche nicht im Geringſten , und auf allen

Fall weit weniger laͤſtig iſt , als die Erfuͤllung ande⸗

rer Berbindlihfeiten , welche die Sicherheits polizey

jedermann . aus Piht maht . Was die angefuͤhrte
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Moͤglichkeit willkuͤhrlicher Strafanſaͤtze betrifft , ſo be —
merke ich , daß , ſo lange das Proviſorium beſteht , noch
nicht ein einziges Beyſpiel vorgekommen iſt , daß irgend
Jemand wegen Unterlaſſung jener Anzeige beſtraft wor⸗
den iſt . Daß auf das Geſetz vom Jahr 1810 ver⸗
wiefen iſt , halte ich fuͤr eine wahre Wohlthat ; nicht
jeder Waldeigenthuͤmer hat die Kenntniß , ſeinen Wald
regelmaͤßig zu behandeln . Jene Verordnung iſt ein
zuſammengedraͤngter Auszug ; ein Inbegriff von allen Re -
geln und Ruͤckſichten, welche beh der Waldwirthſchaft beob⸗
achtet werden muͤſſen , und dem , welcher ſie nicht ver⸗
ſteht , muß uͤberhaupt die Faͤhigkeit abgeſprochen wer⸗

Den , feinen Wald zweckmaͤßig, und ohne ihn dem Ver⸗
derben zu uͤberliefern , behandeln zu koͤnnen .Da

die Diseuſſion ſich uͤbrigens auf weitere Puncte
ausgedehnt hat , als auf ſolche , die ſich nicht auf
den vorliegenden 6. beziehen, - fo muf ih jent fon
auf eine weitere Erflärung eingehen , welche ih auf
einen der folgenden 66. auszuſetzen die Abſicht hatte .

Nicht ſowohl um der Privatwaldungen ſelbſt wil⸗
len glaubt die Regierung ſolche gegen das Verderben
ſichern zu muͤſſen , ſondern in der allgemeinen , von
einem hoͤhern Staatszweck gebotenen Abſicht , durch
ihr Verderben nicht auch auf andere Waldungen die
Gefahr verderblicher Beſchaͤdigungen zu bringen . Wuͤrde
die Regierung den im Geſetzentwurf eingeraͤumten ,
noch weitere Freyheiten hinzufuͤgen laſſen , ſo waͤre ihr
Zweck verfehlt ; und ég entſtuͤnde die augenſcheinlichſteGefahr fuͤr die uͤbrigen Waldungen .

Der Geſetzgeber kann jede Handlung unterſagen ,
durch welche nicht nothgedrungen begangen werden muß ;
er fann den Diebſtahl mit den haͤrteſten Strafen bele⸗
gen ; denn wer ſich feinen nothduͤrftigſten unterhalt
durch ſeiner Haͤnde Arbeit nicht verdienen kann , fin⸗
det Hülfe durch Polizeyanſtalten , oder ein Stͤc Brot
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an der Thuͤre ſeines Nachbars , um den dringendſten

Hunger zu ſtillen . Den Waldfrevel aber kann und

darf der Geſetzgeber vernuͤnftiger weiſe nicht zu hart

beſtrafen , weil Faͤlle vorkommen , in welchen er beynahe

nothgedrungen veruͤbt werden muß , gegen dieſen Fre —
vel ſind ſohin indereete Maßregeln weit wirkſamer
und vernuͤnftiger , als directe , welche in geſchaͤrften
Geſetzen liegen , wo hingegen erſtere in der Handha —
bung eines Princips geſucht werden muͤſſen , durch
welches mit Erhaltung aller Waldungen , weſſen Eigen —
thum fie auch ſeyn moͤgen , die Befriedigung des Holz -

beduͤrfniſſes geſichert wird . Der ſonſt rechtliche und

gute Buͤrger , welcher durch den augenblicklichen Vor —

theil eines anſehnlichen Holzerloͤßes geblendet , oder

durch die Noth gedraͤngt , ſeinen Wald zuſammenge⸗
bauen þat , und in dieſem das Beduͤrfniß an Brenn —

holz in einem harten Winter nicht mehr befriedigen
kann , achtet , wenn er ſeine Familie der Kaͤlte ausge —
ſetzt ſieht , nicht die Graͤnzen eines fremden Eigenthums ;
er iſt moraliſch entſchuldigt , wenn er dieſe Graͤnzen uͤber —

ſchreitet , und das Holz nimmt , wo eres zunaͤchſt
findet.

Ich kann Sie , meine Hochzuverehrende Herren
verſichern , daß mir oft in ſtrenger Kaͤlte Leute auf
dem Wege zum Holzfreveln begegnet ſind , welche ich

durch die Androhung der Strafe davon abzuhalten

ſuchte ; ſte antworteten mir : wir wiſſen , daß wir uns

der Strafe ſchuldig machen , wollen ſich auch gern zu

einer Beit bezahlen , wo wir durh Taglohn etwas ver -

dient þaben werden ; jegt bitten wir aber : um- Gottes :

willen , zuzugeben , daß wir unſern erſtarrten Kin —

dern etwas Holz nach Hauſe bringen . Wer wuͤrde

im Stande geweſen ſeyn , die ſtrenge Dienſtpflicht gegen

die Menſchlichkeit geltend zu machen ?
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Zu den indirecten Maßregeln , welche in dem geſicher⸗
ten Beduͤrfniſſe des Holzes die Waldungen am beſten

gegen Frevel bewahren , iſt aber auch eine allgemeine ,

polizeyliche Einrichtung nothwendig , welche in vollem

Zuſammenhange , und zwar ſo wirkſam gemacht ſeyn muß ,

daß ſie durch Befreyungen im Einzelnen nicht gelaͤhmt
wird . Den was iſt von den zweckmaͤßigſten polizey⸗
lichen Maßregeln zu erwarten , wenn ihre Wirkung

durch Befreyungen im Einzelnen durchaus gehemmet iſt ?
Ein Beyſpiel mag dieſes klar machen . Um dem haͤu⸗

figen Frevel zu begegnen , welches durch die vielen Såg -

muͤhlen , theils in den verſchiedenen Thaͤlern des

Schwarzwaldes , theils auf dem flachen Lande ſelbſt
aͤuſſerſt beguͤnſtigt iſt , beſteht eine Verordnung , das

Saͤgholz bey ſeiner Abgabe beſonders mit dem Wald —

hammer des Foͤrſters zu bezeichnen ; wenn nun die

Forſtbehoͤrde bey den Holzfaͤllungen in den Pribatwal —⸗

dungen zum Verkaufe nicht mitzuwirken haͤtte, ſo wuͤrde

dieſe Verordnung von gar keinem Nutzen mehr ſeyn ,

die durch ſolche beſtehende Controle gegen Frevel hoͤrte

auf , und es waͤre dem Freveln , zum allgemeinen Nach⸗

theile , der welteſte Spielraum geoͤffnet .

Dieſes , meine Hochzuverehrende Herren ! ſind

nachtraͤglich zu den ſchon ffruͤher fuͤr den Geſetzent⸗

wurf in den beiden Kammern von mir entwickelten

Gruͤnden , die weitern Anſichten , welche ich beſonders

zu wuͤrdigen bitten muß .

Frhr . v . Zyllnhardt : Da uͤber den Antrag

des Herrn Geh . Hofraths Zachariaͤ , den Artikel im

Ganzen zu verwerfen , am leichteſten nach Pruͤfung der

einzelnen Beſtimmungen wird abgeſtimmt werden koͤnnen ,

ſo bemerke ich , daß ich unter der Vorausſetzung , daß

nur das Holzfaͤllen zum eigenen Bedarf , nicht aber zum

Verkauf , von Beſchraͤnkungen befreyt werden ſolle , die
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ee Vefimmung a ) får zweckmaͤßig in ſo fern Halte,
ten alg fie dazu beytragen mag , 3u verhindern , daß nicht

ne , der Vorwand des eigenen Bedarfs zum Umgehen der

em wegen des Verkaufs bleibenden Beſchraͤnkung mißbraucht
uf , werde ,

imt

ey⸗ Fryhr . v. Tuͤrkheim : Auf dieſe letzte Bemer —

ing kung habe ich nur Eines zu erwiedern . Unſere Forſt —

ſt ? polizey hat andere Mittel , einen unerlaubten Holzverkauf

aͤu⸗ zu beobachten . Durch die Waldbegehung wird bemerkt ,

åg - wag aus dem Walde þeraugfommt und wohin ; eg

des braucht nicht durch Berechnungen herausgebracht zu wer —

tof den , und wag ein Waleigenthåmer unter dem Borwand

das eigenen Beduͤrfniſſes allenfalls verkaufen koͤnnte , dieß
ild⸗ krann er eben ſo gut auch bey der verordneten Anzeige ,
die als zum eigenen Gebrauch beſtimmt angeben . Immer

jal- wird man befer im Wald , als im Ofen deg Eigen -
rde thuͤmers controliren koͤnnen , was von ihm verbraucht
pn , und mag verfauft wird .

rte Uebrigens mahe ich darauf aufmerffam , daf M -

ich⸗ les , was wir in dieſer Sache hier beſchließen , kein

anderes practiſches Reſultat haben kann , als die Aeuſ —
ind ſerung unſerer Anſicht , denn da der Beſchluß der zwey —

né- ten Kammer auf etwa gang Andere geht , alò auf
ten den Gefegentwurf , welhen mir Hier erörtern , fo wird

erg in feinem Galle mehr auf diefem Landtag ein Gefez
zu Stande kommen .

rag Zahariå : Die vorliegende Berathung ſcheint mir

im doch allemal in ſo fern ein practiſches Intereſſe zu haben ,
der als die Regierung bey einer vorlaͤufigen Verordnung

en, die Anſichten der Kammer gewiß nicht unberuͤckſichtigt
daß laſſen wuͤrde .
um

die
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f D
Auf einen wegen der Ordnung der zu ſtellenden

Frage entſtandenen Zweifel

beſchloß
die Kammer

zuvoͤrderſt uͤber die einzelnen Saͤtze des Artikels ,
und ſodann erſt uͤber den auf Verwerfung des

ganzen Artikels geftelten Antrag - deg geh.
Hofraths Zachariaͤ abzuſtimmen .

Sie beſchloß ſodann weiter : die Beſtimmung
a. beyzubehalten

3u lit . b .

Zachariaͤ : Wenn es erlaubt waͤre, zu dem Ge⸗

muͤthe der verehrlichen Mitglieder der Kammer zu ſpre⸗
chen , ſo wuͤrde ich dießm al ihr Gefuͤhl in Anſpruch
nehmen . Ich laſſe der Verordnung vom Jahr 1810
volle Gerechtigkeit widerfahren . Waͤre ich der Eigen⸗
thuͤmer eines Waldes , ſo wuͤrde mich der eigene Vor⸗

theil beſtimmen , den trefflichen Regeln , welche dieſe
Verordnung enthaͤlt , allenthalben nachzuleben . Aber
hier iſt davon die Rede : ob der Waldeigenthuͤmer ,
auch der einfache Landmann , bey Strafe an dieſe Ver⸗

ordnung gebunden : werden : fol ?

Se : Durchlaucht , der Herr Fårf o. : Ld wen fein
glauben , dag die Beziehung auf die Verordnung vom
Jahr 1810 doch deßhalb noͤthig ſeyn werde , weil viele
Waldbeſitzer keinen Begriff von der Forſtwirthſchaft
haͤtten , und eine Belehrung hieruͤber das einzige Mit⸗
tel fey , ihren Wald zu erhalten .

Irhr . v. Tuͤrkheim : Die Abſicht der Beſtim —
mungen des Satzes b. kann nicht ſeyn , den Waldei —

genthuͤmer fuͤr alles dasjenige verantwortlich zu machen ,

eaa
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was darin vorgeſchrieben iſt , ſonſt waͤre er uͤbler daran ,

als wenn man es beym Alten gelaſſen , und ihn fort -

hin an die Anweiſung der Forſtbehoͤrde gebunden haͤtte,

tenn es hieße nichts anders , als daß ihm die im Ar—⸗

tikel J . angegebene Freyheit nur dann zuſtehe , wenn er

ſelbſt ein gelernter Forſtmann iſt , was er ſeyn muͤßte, um

eine ſolche Reſponſabilitaͤt zu uͤbernehmen . Daher kann

dieſer Satz keinen andern Sinn haben , als der Forſtbehoͤrde ,

welcher nah dem Gag a. Anzeige von einem vorha —

benden Holzhieb gemacht werden muf , dad Redt der

Cinfchreitung zu begrånden , wenn diefelbe findet , dag

die in den Gågen b. und c. enthaltenen Borfhriftes

dadurch uͤberſchritten werden , welche nur Gegenſtand

techniſcher Beurtheilung ſeyn koͤnnen . Nur fuͤr die

Befolgung einer Inhibition der Forſtbehoͤrde kann der

Eigenthuͤmer in einem ſolchen Falle verantwortlich ſeyn .

Reg Com . . O. J . M. v. Kett ner : Die unter lit . b .

enthaltenen Beſtimmungen ſind weiter nichts , als eine

Hinweiſung auf Beobachtung der allgemeinen Regeln der

Forſtwirthſchaft . Auch hier iſt mir nicht ein einziger
Fall der Beſtrafung wegen Nichtbeachtung bekannt .

Frhr . v. Gemmingen - Preßeneck erklaͤrt , daß

ouch die Commiſſion von dieſer Anſht ausgegangen

ſey .

Zachariaͤ bemerkt , daß ihm die Deutung , welche

der Herr Staotsrath , Frhr . v. Tuͤrkheim , dem Satze

b. deg vorliegenden Artikels gegeben habe , gwar voll -

fommen Genüge leifte , daf aber , zufolge diefer Deutung ,
der Artikel IV . des Entwurfes zu veraͤndern ſeyn wuͤrde.

Denn dieſer Artikel ſetze offenbar auf die Nichtbeobach—
tung der Verordnung vom Jahr 1810 eine Strafe .

—
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Frhr . v, Tuͤrkheim : Der Artikel IV . wird allerdings
Gegenſtand einer weitern Eroͤrterung werden muͤſſen .

Auf gehaltene Umfrage wurde mit 7 gegen 6

Stimmen

beſchloſſen ,

lit . b . den auf die Verordnung vom Jahr 1810

fih beztehenden Gag nady Zacharis Vorſchlage zu

ſtreichen .
i e

wurde einþelig angenommen .

Hierauf erflárte der geh . Hofrath Zachariaͤ ,
" dag er nunmehr feinen Antrag auf Streichung des gans |

zen Artikels zuruͤcknehmen muͤſſe. |

Der

Art . I

erhielt die einhellige Zuſtimmung der Kammer .

Art . IV .

Re Con LO . . , v. Kettner glaubt , Gap

dieſer Mrtifel jekt unbedenflih fey , da lite b , Art T.

geſtrichen worden .

Frhr . v. Tuͤrkheim wiederholt die beym Art . II . b

gemachte Bemerkung , nach welcher der Waldeigenthuͤmer ,

wenn er die vorgeſchriebenen Azeige gemacht hat , und

keine Einſprache von Seiten der Forſtbehoͤrde erfolgt iſt ,

fuͤr die weitern , in den vorhergehenden Artikeln gege —

benen Vorſchriften nicht verantwortlich ſeyn koͤnne .

Reg . Com . . . . J . v. Ketner : Wenn das

Recht der Einſprache eine practiſche Folge haben ſolle ,

fo muͤſſen auch die Mittel zur Abhaltung vorhanden ſeyn ,
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Tehri wr Tüͤrkhe im : Allerdings wird die Ein -

ſprache eine practifhe Folge haben , denn wenn fie nicht

geachtet wird , fo wird dadurch Der Waldeigenthuͤmer
ſtrafbar , aber nicht weil er gegen die Vorſchriften ,

ſondern nur weil er gegen die auf dieſe Vorſchriften

gegruͤndete Einſprache der Forſtbehoͤrde gehandelt hat .

Die Kammer

beſchloß

den Artikel , nach einer dem geh . Hofrath Za —

chariaͤ vorgeſchlagenen , und von dem Staats —

rath , Frhr . v. Tuͤrkheim , naͤher beſtimmten

Verbeſſerung , ſo zu faſſen :

„ Der Waldeigenthuͤmer , der den Vorſchriften des

YArtifels ILa . oder des Artikels III . oder den auf

Art . II . b . c. ſich gruͤndenden Verfuͤgungen der

Forſtbehoͤr de nicht Folge leiſtet .
A

Art . V.

Frhr . v. Gemmingen⸗Preſteneck erlaͤutert

den Verbeſſerungsvorſchlag der Commiſſion , welcher den

Zweck habe , den Artikel mit den Beſchluͤſſen der Kam⸗

mer vom Jahr 1820 mehr in Uebereinſtimmung zu

ſetzen .

Frhr . v . Tuͤrkheim : unterſtuͤtzt den Vorſchlag

der Commiſſion , welcher den von der Kammer bereits

im Jahre 1820 ausgeſprochenen Grundſaͤtzen angemeſ⸗

ſen ſeye , nach welchen der Holzhieb in Privatwaldun —

gen uͤberhaupt , und auch der zum Verkauf beſtimmte :

nur an die Bedingungen der Erhaltung der Waldun -

gen im Allgemeinen und der Verhuͤtung einer Devaſta⸗

tion , nicht aber an die Regeln eines nachhaltigen

Wirthſchaftsplans gebunden ſeyn ſolle .
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440 Protokolle der Erſten Kammer

Frhr . v. Wefſenberg : Der Ariikel V. if
allerdings der wichtigſte der ganzene vorliegenden pro -
viforifhen Berordnungs aber ih Halte ibn auch fùr
den druͤckendſten . Denn ſeine Beſtimmungen machen den

Privatbeſitzer in der Benutzung ſeines Eigenthums ganz
von dem Ermeſſen und der Entſcheidung ſolcher Behoͤr⸗
den abhaͤngig, die , nach Amtspflicht und Beruf , blos das
forſteyliche Intereſſe im Auge haben , aber gar nicht
geeignet ſind , die Intereſſe und Beduͤrfniſſe der Familien ,
die doch hier am vorzuͤgligſten in Betrachtung kommen

ſollten , zu beurtheilen . Dazu kommt , daß der Pri⸗
vatwaldbeſitzer hier ſogar verbindlich gemacht wird , die
ibm aufgelegte Nbhångigfeit mit Geld zu bezahlen :
Dicfe Gründe , in Verbindung mit denen , die ich frå -
ber gegen die Befehrånfung der Verwaltung der Pri -

_ vatwaldungen vorgetragen Habe , erlauben mir in feinem
Sal , zu dieſem Artikel meine Zuſtimmung zu geben .

Reg . Com. . . . M. v. Kett ner : Ich habe ſchon be —

merkt , daß die Regierung die Abſicht hat , dem Ver —
derben der Privatwaldungen ein indirectes Mittel - ent -
gegenzuſetzen , naͤmlich : zu verhuͤten , daß durch den
Mißbrauch des einen nicht andere Waldbeſitzer mit in
das Verderben gezogen werden . Von der Richtigkeit
dieſes Grundes iſt die Regierung ſo ſehr uͤberzeugt ,
daß ſie , wenn dieſer Artikel nicht angenommen werden
ſollte , das ganze Geſetz zuruͤckzunehmen genoͤthigt ſeyn
wuͤrde .

Frhr . v. Tuͤrkheim fragt , ob ſich dieſe Erklaͤ⸗

rung auch auf den Verbeſſerungsvorſchlag der Commif —

fion , oder , wie er glaube , nur auf den von Weſſenber⸗
giſchen Antrag beziehe ,

Der Vicepraͤſident bemerkt , daß ſich die Er —
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iſt klaͤrung wohl nur auf den letztern Antrag beziehe , da

* der Herr Regierungscommiſſaͤr in der Commiſſion feine
år Zuſtimmung zu dem gemachten Verbeſſerungsvorſchlage
en gegeben habe .

nā

e Reg . Com . LOJ . M: v. Kettner beſchraͤnkt
8 bierauf feine Erflårung auf den Antrag deg Frhrn v.

pt
B effenberg ,

n, j
en Auf gehaltene Umfrage wurde - Der Anutrag Deg

£ Frhrn . v⸗ Weſſenberg mit 12 gegen 2: Stimmen

ie verworfen , ;

M: (
i

i Frhr . v. Gemmingen - Praͤſteneck erlaͤutert

— ſodann den Verbeſſerungsvorſchlagder Commiſſion .

Reg . Com . . O. JI . M. v. Kettner erklaͤrt , daß
er gegen den Vorſchlag der Commiſſton nichts einzu⸗

i wenden habe , wenn die Beftimmung - bleibe die Forf

$ behoͤrde habe anzuweiſen .
tz

n Die Kammer

n
—— beſchloß

t hierauf , den Artikel mit dem im Commiſſionsbe⸗
— | richte enthaltenen Verbeſſerungsvorſchlage , und

u mit der aus dem Vortrage des Staatsraths , Frhrn .

ñ v. Titheim , fih - ergebenden , genauern Beftim -
mung dieſes Vorſchlages in der folgenden Faſſung
anzunehmen :

z p Ueber dag aus Privatwaldungen zum Verkauf

i
|

- Verlangt werdende Holt , fo wie uͤber jede , nicht zur

⸗ Befriedigung eigener Beduͤrfniſſe der Privatwaldbeſttzer
beabſichtigte Waldnutzung , iff bon dén Gemeindsvor —

faͤnden, bey welchen ſich die Waldeigenthuͤmer zunaͤchſt
a melden muͤſſen , eine beſondere Nachweiſung aufzunehmen ;

20Protokolle der J. Kammer 4. B
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J

und dem betreffenden Forſtamte vorzulegen , melh leit | Mi

teres die Thunlichkeit der verlangten Holzabgaben , oder fo í

die Zulaͤſſigkeit der uͤbrigen , in Anſpruch genommenen ,

Genåffe nah Der Verordnung vom 21r . Februar i819 |

N jedoch ohne daß es auf die Nachhaltigkeit des Holz⸗ hen

i betriebs Ruͤckſicht zu nehmen haͤtte , wuͤrdigt , die allen⸗ wer

falls noͤthige Maͤßigung bewirkt , und die Anweiſung daß
des zum Verkauf zu faͤllenden Holzes dem betreffenden

Revierfoͤrſter auftraͤgt , wobey es dem Waldeigenthuͤmer /

wie bisher , obliegt , nach Verſchiedenheit des Herbrin⸗ ſchl

gens , entweder die Diaͤt an den Foͤrſter zu zahlen /

oder die uͤblichen Forſtgebuͤhren , Stammgelder oder

Handloͤhne zu entrichten . “

K,
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Zachariaͤ bringt noch den Zuſatz zu dem Artikel deh

in Vorſchlag , daß die Forſtbehoͤrde , bey der Bewilli⸗ wer

—9— gung oder Verweigerung des Geſuchs , zugleich die Ver⸗ ligi

a mdgens umſtaͤndedes Waldeigenthuͤmers ( ob er z. B—
mittelſt des zu verkaufenden Holzes ſeine Schulden til -

| gen wolle ) zu beruͤckſichtigen habe. zei
mal

Fhr . v. Tuͤrkheim : So ſehr ich die Ab ſicht iver

welche dieſem Vorſchlage zu Grund liegt , wuͤrdige , ſo
ſcheint er doch nur auf eine Maxime hinauszugehen⸗

und darum niht in das Geſetz zu gehoͤren .

Spe v. Weſſenberg : Gerne wuͤrde ich dem

Zuſatz , den der Herr geh . Hofrath Zachariaͤ vorgeſchla⸗
gen hat , beyſtimmen , wenn nicht meiner Ueberzeugunt
entgegenſtuͤnde , daß die Forſtbehoͤrden keineswegs 9”

eignet find , die oͤkonomiſchen Verhaͤltniſſe der Familien

zu beurtheilen .

Zachariaͤ wuͤnſcht, daß v. Kettner ſich als för
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Mitglied der Kammer gefaͤlligſt erklaͤre , ob bisher auf
ſo lche Privatverhaͤltniſſe Ruͤckſicht genommen worden ſey ?

v. Kettner erklaͤrt , daß dieß allerdings geſche—
hen ſey , und auch in der Folge nicht werde unterlaſſen
werden . Er glaube aber mit dem Fhrn . v. Tuͤrkheim ,
daß dieß kein Gegenſtand des Gefeges fey .

Auf gehaltene Umfrage wurde Zacha riaͤls Vor —⸗

ſchlag verworfen .

Art , VI .

; Frhr . v. Weſſenberg : Beym Art . VI . halte ich
dafuͤr, daß die vorherige Anzeige zur Wiſſenſchaft der Forſt⸗
dehoͤrde vollkommen genuͤgen duͤrfte, und Dag feine Noth -
wendigkeit ſey , die Ausſtockung durch neue Staatsbewil⸗

ligung zu bedingen .

d. Kettner bemerkt dagegen , daß die bloße An —

zeige nicht hinreichen wuͤrde. Wenn ein Wald ein⸗
mal ausgeſtockt ſey , ſo koͤnne er nicht wieder hergeſtellt
werden .

Der Artikel wurde hierauf einhellig angeno mmen.

Art . VII .

beſchloß
dieſen Artikel nach dem Antrage der Commiſſion zu

ſtreichen .

Die Kammer

v. Kettner bemerkt bey dieſem Artikel , daß die

Murgſchifferſchaft zu ſehr von den Vortheilen der Be —

foͤrſterung uͤberzeugt fey , als das ſie es meht bey der

dermaligen Einrichtung werde bewenden laſſen . Sie ha —

29 >
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be ſeit 6 Jahren einen eigenen Forſtbedienten , welche

Einmichrung ihr ſchon einen bedeutenden Nutzen ge —

bracht habe .

Der
Hrt . VII .

wurde auf die Bemerkung des geh . Hofraths Zachariaͤ
und des Fhrn . v . Tuͤrkheim , dafi derfelbe niht alé

eigentlicher Beſtandtheil in das Geſetz gehoͤre , als

Schluß des Geſetzes , jedoch nicht als eigener Artikel ,
angenommen .

Der Vicepraͤſident und der Ehr . v. Tuͤr k⸗
heim glauben , daß uͤber das ganze Geſetz nicht abzu—⸗

ſtimmen ſeyn werde , da ſchon beſchloſſen ſey , dem Ent⸗

wurfe der zweyten Kammer nicht beyzutreten , und al⸗

ſo die Erſte Kammer mit dieſer Erklaͤrung der zweyten
Kammer nur ihre Ideen als Beylage werde mitzuthei⸗
len haben . Lehzterer fuͤhrt noch als Beyſpiel das Ge —

ſetz uͤber die Kriegskoſtenausgleichung an , wo es eben

ſo gehalten worden ſey .

Zachariaͤ macht dagegen auf den Unterſchied
zwiſchen beiden Faͤllen aufmerkſam , und fuͤgt den An —

lrag hinzu , nunmehr uͤber das ganze Geſetz abzuſtimmen ,

und es , wenn es angenommen werden ſollte , in ſeiner

verbeſſerten Faſſung an die zweyte Kammer gelangen zu

laſſen .

Dieſer Anſicht tritt der Fhr . v. Zyllnhard ! t
bey , und die Kammer

beſchloß ,

auf gehaltene Umfrage :

nach Zachartaͤſs Vorſchlag , uͤber das Ge —

ſetz im Ganzen abzuſtimmen ;

SQA
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2) das Geſetz mit den beſchloſſenen Motificatio —

nen anzunehmen .

Der Vicepraͤſident legte noch 2, waͤhrend der

Sitzung eingekommene Mittheilungen der zweyten Kam —

mer por :

1 ) Sn Betreff des von derfelben angenommenen

Gefegentwurfg wegen Prolongation des Salz -

ad modiationscontraets
Beylage Ziffer 158 ( ungedruckt )

und

Unterbeylage zu Ziffer 158

Beſchluß : ;
Dieſelbe in einer Vorberathung in Betrachtung

zu ziehen .

2) In Betreff des Beytritts der zweyten Kam⸗

mer zu der in Vorſchlag gebrachten Bitte um

Vorlage eines , die Handhabung der Preßfreyheit

und die Ahndung der Preßvergehen bezweckenden

Geſetzes .
Beghlage , Ziffer 159 ( ungedruckt )

Beſchluß :

Dieſe Bitte nunmehr dem hohen Statsmi⸗

niſterium zu uͤberſenden.

Hiermit wurde die Sitzung geſchloſſen .

Zachariaͤ .
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f

Unterbeylage zu Ziffer 156 . —
9

Ludwig von Gottes Gnaden ,

Grofherzog gu Baden , Herzog zu Zåhrins

gen , Landgraf zu Nellenburg , Graf ju Sa —

lem , Peterghaufen und Hanau m ze ,
ovo

ou

li 1i Wir haben ung gnådigf bemogen gefunden , mit Zus

W C ſtimmung Unſerer getreuen Staͤnde zu verordnen :

I Art . I

9 | j Die den vormalig Mainziſchen und Wuͤtzburgiſchen

M Aemtern , bey Aufloͤſung des Kurſtaats Mainz und Bis⸗

thums Wuͤrzburg , zugewieſenen Quoten an den Mainzi⸗

ſcchen und Wuͤrzburgiſchen Centralſteuer⸗Schulden , fer⸗ |
i ner die Schulden der Leiningiſchen Chauſſeecaſſe , wer⸗ |

j

|
|

ii l ; den nach dem Stande , in welchen am fien May 1815

0 die Paſſivcapitalien nach Abzug der damals etwa vor⸗

Hi Ii handenen Activen fich befanden , auf die Amortiſations⸗

y M caffe bernommen . Die Binfen von den zu uͤbernehmen⸗

den Summen werden vom 1fen Yuny 1822 an , aug Deg

Amortiſatiſationscaſſe bezahlt .

Art . I . |

Die Schulden der altbadiſchen Rheinbaucaſſe wer ?

den gleichfalls , jedoch nur zu zwey Dritttheilen , nach

dem Gtande der Paffivcapitalien , welche am rfen May | í

1815 nach Abzug der damals etwa befandenen Metivs

Forderungen vorhanden waren , mit Zinfen vom ifen

Suny 1922 auf die Amortifationgcafe uͤberwieſen . |
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Jri . M.

Die der Herrſchaft Hohengeroldged bey Verthei -

lung der ſchwaͤbiſchen Kreisfhulden im ahr 1809 zu -

gefallene Schuldenquote , ſo wie die bey Vertheilung des

Kreisactivums auf Hohengeroldseck gefallene , und bey

dem fuͤrſtlichen Hauſe Oetingen - Wallerſtein zu erhebende

Activforderung , werden mit Zinſen vom 4. Juny 1822

auf die Amortiſationscaſſe uͤbertragen , unter der Be⸗

dingung , daß dieſe Herrſchaft keinen Anſpruch auf Ue⸗

bernahme anderer Landes ſchulden macht .

Art . IV .

Die Qualitaͤt der Schulden der Stadt Wertheimer

Schatzungscaſſe ſoll naͤher unterſucht werden . Einſtwei⸗
len wird dieſer Caſſe , unter dem Vorbehalt des etwa

verordnet werdenden Wiedererſatzes , die Summe von

15,000 fl . aus der Amortiſationscaſſe ausbezahlt .

Arta V.

Eben ſo ſollen die Schulden der vormaligen Land —⸗

ſchaften Mainau , Huͤfingen , Neuſtadt , Herdwangen , Sa⸗

lem, Ueberlingen , Blumenfeld , Bonndorf , Hohenhoͤven ,

Heiligenberg , Moͤßkirch, Stuͤhlingen , Nellenburg , Wol —

fach und Haslach , naͤher unterſucht werden .

Einſtweilen erhalten dieſe Landſchaften aus der

Amortiſationscaſſe die Summe von 350,000 fl . , welche

auf folgende Weiſe proviſoriſch unter dieſelben zu ver —

theilen ſind :

a Mainau hat hieran : 12,847 fle Hüfingen 7000 fl.

und Neuſtadt 850 fl. zu empfangen .
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b ) Der Rek wird mit den unter c und d nachfol⸗

genden Beſchraͤnkungen den uͤbrigen oben ge —

nannten Landſchaften , nach Verhaͤltniß ihrer

Schulden , zugeſchieden , wie ſolche zu Anfang des

Steuerjahrs 1815 , mit Einrehnung der Binfe

feit jener Zeit , nah Abzug ihrer Damal yor -

handenen Activen , befanden haben .

c) Die Landſchaft Nellenburg wird einſtweilen nur

mit ihrer im Jahre 1792 beſtandenen Schuld ,

nebſt Zinſen vom Jahre 1815 , in Berechnung ge —

zogen .

d) Die Landfhaften Wolfah und Haslach , die

einſtweilen nur nach ihrem Schuldenſtand vom

1ften Juny 1822 in Berechnung fommen , erhal -

ten von der proyiforifch zu vertheilenden Summe

nur vier Fúnftheile defen , wag den Ùbrigen

Landfchafteh , får Forderungen gleiger Summe

3u Theil wird ,

Art . VE

Unſere Miniſterien des Innern und der Finanzen

ſind mit Vollziehung dieſes Geſetzes beauftragt .

Karlsruhe , den

Die zweyte Kammer nimmt den vorſtehenden Ges

ſetzentwurf an .

Karlsruhe , den 17 . Jaͤnner 1823 .

Im Namen der unterthaͤnigſt treu gehorſamſten zwey —

ten Kammer der Staͤndeverſammlung .

Der Praͤſident Ş

Die Secretaͤre v. Itzzſte in —

Baumgaͤrtner

Speyerer .

hrenbach —.
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Die Mittheilung Der zweyten Kammer , wegen Befórde :

yung der Schweinszucht , und wegen der Abſchaffung

die |
Deg Blutzehntens .

Į
vom | Erſtattet

— von Seiner Durchlaucht , dem Herrn Fuͤrſten von

ung Loͤwenſtein .
rigen

imme —

Die zweyte Kammer hat in ihrer Sitzung vom 27 .

anzen
Dee . v. Jven doppelten Beſchluß gefaßt : einmal ,

Se . Koͤniglichen Hoheit , den Großherzog , un⸗

terthaͤnigſt zu bitten : Der Befoͤrderung 90

der inlaͤndiſchen Schweinszucht alle v

Ge moͤgliche Aufmerkſamkeit widmen — die zweck⸗

dienlichen Maßregeln deßfalls zur Ausfuͤhrung 9

bringen — und inſofern ſie in den Kreis der W

Geſetzgebung einſchlagen , einen , dieſen Gegen⸗

ſtand betreffenden , Geſetzentwurf den Staͤnden

vorlegen ,

und zweytens , und als in Verbindung damit ſtehend :

|
Ae die Mittel , welche die Aufhebung des B fut aN

| zehnten g bewirfen fónnen , benugen , und , inz ia

| ſoweit ſie in den Kreis der Geſetzgebung ein⸗

wey⸗
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flagen , den Entwurf eines Geſetzes hieruͤber
den Kammern gleichsfalls vorlegen zu laſſen .

Die Commiſſion hat geglaubt , ſich uͤber vorliegende
beide Antraͤge ganz kurz faſſen , und ihre Anſichten der

hohen Kammer nur mit Wenigem vortragen zu duͤrfen .
Die Commiſſion haͤlt dafuͤr , daß der erſte Antrag :

auf Befoͤrderung der inlaͤndiſchen Schweins —
zucht , allerdings von großem Intereſſe fuͤr das Land,
und namentlich fuͤr die beiden Kreiſe , den See - und

Dreyſamkreis ſey , indem , nach der Angabe des Herrn
Staatsraths v. Sensburg in deſſen , in der Sitzung
der zweyten Kammer pom 9. July v. J . gehaltenen
Vortrag uͤber ohigen Gegenſtand , nach actenmaͤßigen
Berechnungen , fuͤr Milch - und Lauferſchweine alljaͤhr⸗
lich 20,000 fl. außer Landes gehen ſollen.

Dieſe ſo bedeutende Ausgabe dem Lande zu er -
halten , und dadurch den Wohlſtand jener erſtgenannten
Landestheile , aus welchen jene betraͤchtliche Summe

hauptſaͤchlich in die Nachbarſtaaten , Baiern und Frank⸗
reich , fliegen , moͤglichſt zu erhoͤhen , iſt , fuͤr die Staͤnde ,
allerdings hohe Pflicht ; und die Commiſſion ſtimmt
ſomit dem dahin gehenden Wunſche der zweyten Kam —

mer : daß Se . Koͤnigliche Hoheit , der Großherzog , ge —
ruhen moͤchten , dem fraglichen Gegenſtand Ihre Aller —
hoͤchſte Aufmerkſamkeit zu widmen , und den Staͤnden
einen Geſetzentwurf in dieſer Beziehung vorlegen zu
laſſen , ſobald die , zu dieſem Behuf zu ergreifenden ,
Maßregeln in den Kreis der Geſetzgebung einſchlagen
ſollten , aus voller Ueberzeugung bey ; — ſie glaubt
aber auch , in kein naͤheres Detail dabey eingehen zu
duͤrfen , als oben beſagter Vortrag des Herrn Regie —
rungscommiſſaͤrs , theils ſchon ſo ausfuͤhrlich und er —
ſchoͤpfend iſt , daß es nur dem Oekonomen vom Hand —
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—
werk moͤglich ſeyn wuͤrde , hie und da vielleicht noch Vor⸗

—
ſchlaͤge , zur ſchnellern Erreichung des beabſichtigten

mae
Zwecks zu machen ; theils aber auch der Commiſſtons⸗

bericht der zweyten Kammer ſelbſt einige , durch den

few landwirthſchaftlichen Verein zu Ettlingen geſammelte ,

— ſharbare Rotizen uͤber die Schweinszucht im Groß —

ng herzogthum enthaͤlt ; und uͤberdieß der Augenblick , ſich

— uͤber dieſen Gegenſtand naͤher einzulaſſen , alsdann erſt

—
gekommen zu ſeyn ſcheint , wenn der erbetene Geſetzent —

EN
wurf unter der bemerkten Vorausſetzung , wirklich an

eni die Lammer gelangen folte .

nen Soviel erlaubt ſich Ihre Commiſſion hier nur hin⸗

gen zufuͤgen zu duͤrfen , daß ſie , in Uebereinſtimmung mit

ra der Commiffion der zweyten Kammer , die dort unter a

und b bezeichneten Mittel , naͤmlich die Errichtung oͤf⸗

T fentlicher Schweinsmaͤrkte , und die Ausmittelung der

m Fonds , zur Haltung der erforderlichen Eber — alg wor⸗

e auf fih auch fhon der Vortrag Deg Herrn Staatsrath

n von Sensburg erſtreckt — fuͤr die geeignetſten zur Em -

= |
porbringung diefer Zucht halte ; und Dag Der landwirth⸗

mi ſchaftliche Verein wohl die zweckmaͤßigſten Vorſchlaͤge

zu Erreichung der wichtigen Abſicht , zu machen im Stande

ſeyn werde , im Fall naͤmlich noch andere als die , von

ers erſtgenanntem Herrn Regierungscommiſſaͤr in Vorſchlag

i gebrachten ſachgemaͤßen Maßregeln , nothwendig werden

zu ſollten , den Bedarf an Schweinen im Lande ſelbſt zu
erz

Re zielen , und dadurch Die oben berechnete Summe von

2 250,000 fi . får dDafelbe zu gewinnen .

bt WaS den mweitern Vefhlug der zweyten Kammer ,

zu wegen Aufhebung des Blutzehntens betrifft ,

* ſo kann Ihre Commiſſion dieſem Antrag nur in ſo fern

tz beypflichten , als ſie „ unter Benutzung aller

Mittel , um die Aufhebung des Blutzehn —

—
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tens zu bewirken “ auch jenes der Abloͤſung ſub —
ſumirt , indem ſie nicht glaubt , daß es in dem Willen
der Kammer liegen werde , dieſen Genuß den Berech⸗
tigten , ohne alle Entſchaͤdigung , entziehen zu wollen ;
wobey namentlich die Geiſtlichkeit am meiſten betheiligt
iſt , und — wie der Herr Regierungscommiſſaͤr in ſeinem
Vortrage ſelbſt ſehr richtig bemerkt , manche Pfarr⸗
pfruͤnde ſo ſchlecht dotirt iſt , daß ſie keinen , auch noch
ſo geringen Abbruch erleiden koͤnnte .

Unter dieſer Vorausſetzung nun , daß der Blutzehnte
abgeloͤst werden koͤnne, traͤgt Ihre Commiſſion nunmehr
darauf an :

den Beſchluͤſſen der zweyten Kammer , ſowohl
in Hinſicht auf die Befoͤrderung der

inlaͤndiſchen Schweinszucht , als auch
in Ruͤckſicht der Aufhebung des Blutzehn —
tens , und der , in beiden Beziehungen an Ge .
Kónigl . Hoheit , den Großherzog , deßhalb ge —
ſtellten , unterthaͤnigſten Bitte beyzutreten .

Karlsruhe , den 20 . Jaͤnner 1823
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n

Unterbeylage zu Ziffer 158 . di

— —

—

——⸗

Ludwig von Gottes Gnaden ,

Großherzog zu Baden , Herzog zu Zaͤhrin — a

gen ; Landgraf von Nellenburg , Graf zu

l

Gallem , Petershauſen und HANAU W.

Wir Haben Uns gnaͤdigſt bewogen gefunden , mit

Zuſtimmung Unſerer getreuen Staͤnde , zu verordnen ,

| wie folgt :

| Art . J.

Das Salzregale wird in der bisherigen Art , jedoch

mit einer am 1. Jaͤnner 4894 eintretenden Herabſetzung

des Salzpreiſes auf vier Kreuzer per Pfund von dieſem

Tage an , bis Ende Dece 1824 forterhoben . Ergibt ſich

durch die Benutzung deſſelben ein Mehrerloͤs uͤber AR

600,000 f ; fo wird dDerfelbe , wo möglich , zu fernerer Ui
i

Herabſetzung des Salzpreiſes verwendet . Ergibt ſich i i

aber ein Mindererloͤs , ſo wird der Staatsverwaltung

bis zur Ergaͤnzung der zur Amortiſations⸗Caſſendotation
beftimmten Gumme von 600,000 fl. ein Creditvotum be⸗

williget . a

Art . II .
|

Die Staatsverwaltung iſt ermaͤchtiget, wegen einer

Contractsverlaͤngerung , das Erforderliche einzuleiten

und abzuſchließen .

Gegeben Karlsruhe


	Protokoll
	[Seite]
	Seite 420
	Seite 421
	Seite 422
	Seite 423
	Seite 424
	Seite 425
	Seite 426
	Seite 427
	Seite 428
	Seite 429
	Seite 430
	Seite 431
	Seite 432
	Seite 433
	Seite 434
	Seite 435
	Seite 436
	Seite 437
	Seite 438
	Seite 439
	Seite 440
	Seite 441
	Seite 442
	Seite 443
	Seite 444
	Seite 445

	Beilagen
	Seite 446
	Seite 447
	Seite 448
	Seite 449
	Seite 450
	Seite 451
	Seite 452
	Seite 453


